
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Wärmedämmung der Außenwände 
und des Daches einschl. Geschoss-
decken zu nicht beheizten Räumen 

o Austausch von Fenstern und Au-
ßentüren 

WAS WIRD GEFÖRDERT? 

o Installation von Solarkollektoren zur 
Warmwasserbereitung mit Hei-
zungsunterstützung 

o Errichtung von Biomassezentralhei-
zungsanlagen 

o Installation von Wärmepumpen-
heizungen 

o Pelletöfen (mit Wassertasche) 

WIE WIRD GEFÖRDERT? 

Zuwendungsanträge sind bei der 
Gemeindeverwaltung Morbach zu-
stellen: 
o innerhalb von 2 Monaten nach 

Rechnungsdatum im Falle der 
Energieberatung und 

o innerhalb von 6 Monaten nach För-
derzusage anderer öffentlicher Zu-
schussgeber im Falle einer ergän-
zenden Förderung 

 
Beginn des Förderprogrammes: 
1. Januar 2012 

Förderfähig sind nur Maßnahmen, die 
der Eigennutzung dienen. 
 

Die förderfähigen Kosten müssen bei 
allen Maßnahmen, außer bei der Ener-
gieberatung, 

mindestens 2.500 € 

betragen. 
 
 
 

Der Förderungshöchstbetrag beträgt 
7.500 € je Objekt für alle Maßnahmen 
aus diesem Programm zusammen. 

Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung für Wohngebäude, für die 
bis zum 31.12.1994 ein Bauan-
trag gestellt wurde 

Maßnahmen zur Nutzung er-
neuerbarer Energie 

Anteilsfinanzierung in Höhe 
von 50 % des Beratungshono-
rars - Höchstbetrag 150 € 

Anteilsfinanzierung in Höhe 
von 10 % der förderfähigen 
Kosten ergänzend zu anderen 
öffentlichen Förderprogram-
men 

Förderbedingungen 

WANN WIRD GEFÖRDERT? 

Antragstellung 

Beratung durch einen aner-
kannten Energieberater 

 
30 % der gewährten Basisför-
derung des Bundes (BAFA) 

 
(Höchstbetrag für Pelletöfen: 

200 €) 
 
 

Ergänzungsförderung zur Bun-
desförderung (BAFA) 

Als förderfähige Kosten werden nur 
Kosten anerkannt, die mit Mitteln eines 
anderen öffentlichen Förderprogramms 
durch Investitionszuschuss oder Kredit 
gefördert werden. 
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Gemeindeverwaltung Morbach 
Bahnhofstraße 19 
54497 Morbach  
 
Karin Eberhard 
Telefon: 06533/71-303 
Fax:  06533/95997-303 
Email: keberhard@morbach.de 

Ansprechpartner: 

 

Ziel der Gemeinde Morbach ist es, mit 
diesem Förderprogramm einen Anreiz 
zur Energieeinsparung und zur Nutzung 
erneuerbarer Energie zu geben und 
damit einen Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeindeverwaltung Morbach 
Bahnhofstraße 19 
54497 Morbach 
 
Internet: www.morbach.de 


